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Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) und der Verband der 

leitenden Krankenhausärztinnen und -ärzte in der Nephrologie (VLKN) 

schließen sich der Stellungnahme der AWMF vom 2.5.2018 an und 

unterstützen das Anliegen einer spürbaren Verbesserung der 

Pflegesituation in Krankenhäusern durch Einführung 

wissenschaftsbasierter Pflegepersonal-Untergrenzen, um dem 

existierenden und weiter eskalierenden Mangel an Pflegepersonal  

und der damit verbundenen Einschränkung der Pflegequalität in 

Krankenhäusern entgegenzuwirken.  

 

Entsprechend des Referentenentwurfs des Bundesministeriums für 

Gesundheit (Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen 

in pflegesensitiven Krankenhausbereichen für das Jahr 2019 

(Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung - PpUGV)) sollen 

Pflegepersonaluntergrenzen zunächst nur für als pflegesensitiv 

bezeichnete Krankenhausbereiche festgelegt werden, in denen 

Leistungen der Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Kardiologie, 

Neurologie und Herzchirurgie erbracht werden. Erst nach einer 

Übergangszeit von zwei Jahren sollen Personal-Untergrenzen auf alle 

Krankenhausbereiche ausgeweitet werden.  

 

Die DGfN und der VLKN halten die Festlegung von 

Pflegepersonaluntergrenzen für sinnvoll, weisen aber darauf hin, dass 

von Seiten des Gesetzgebers dafür gesorgt werden muss, dass die 



 

definierten Untergrenzen nicht gleichgesetzt werden können mit 

Personalbedarf im Pflegebereich. Die Bemessung des Bedarfs an 

Pflegepersonal in den einzelnen Fachbereichen sollte sich an dem 

tatsächlichen Pflegeaufwand der Patienten orientieren.  

 

 

Die DGfN und der VLKN befürchten, dass die Einführung von 

sanktionsbehafteten Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven 

Bereichen bei anhaltendem Nachwuchsmangel im Pflegebereich zu 

einer kostenneutralen Personalverlagerung innerhalb der Krankenhäuser 

führen wird. Dies hätte eine zusätzliche Personalbelastung von 

Fachbereichen mit hohem Pflegeaufwand, wie zum Beispiel der 

Nephrologie und Dialyse, zur Folge, mit entsprechenden Nachteilen für 

diese Patienten. Dies kann und darf nicht im Sinne des BMG sein. 

 

Die DGfN und der VLKN drängen daher darauf, die 

Pflegepersonaluntergrenzen für alle medizinischen Bereiche in 

deutschen Krankenhäusern gleichzeitig einzuführen. Zumindest muss 

nach Ansicht der DGfN und des VLKN eine Klausel in den 

Gesetzesentwurf aufgenommen werden, die dafür sorgt, dass es in der 

Übergangszeit nicht zu einer Personalverlagerung und damit einer 

Verstärkung der pflegerischen Unterversorgung in Bereichen mit 

nachweislich hohem Pflegebedarf, wie Nephrologie und Dialyse, 

kommt.  

 

Die Einführung der Pflegepersonaluntergrenze in den Bereichen 

Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Kardiologie, Neurologie und 

Herzchirurgie darf nicht zu Lasten der anderen Bereiche gehen, die 

ebenfalls häufig bereits jetzt schon unterbesetzt sind.  
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